
 

 

1 

S A T Z U N G  
 

der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN – 
BdA) Köpenick e.V. 
 
Beschlossen am 11.2.2012, geändert am 23.10.2021 
 

§ 1 
 

Name, Sitz und Geschäftsjahr 
(1) Die Vereinigung führt den Namen „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen 
und Antifaschisten Köpenick e. V. (VVN – BdA Köpenick e.V.)“, im folgenden Vereinigung genannt. 
(2) Sitz und Gerichtsstand ist Berlin. Sie ist im Vereinsregister beim Amtsgericht Charlottenburg eingetragen. 
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

§ 2 
 

Zweck, Ziele und Aufgaben 
(1) Der Zweck der Vereinigung ist der Zusammenschluss von Humanisten und Demokraten, von antifaschistisch 
und freiheitlich gesinnten Bürgerinnen und Bürgern in einer überparteilichen Vereinigung zur Wahrung und 
Koordinierung gemeinsamer Interessen, zur Herausgabe von Publikationen und zur Durchführung von 
Veranstaltungen, z. B. Foren, Vorträge, Lesungen, Ausstellungen, Filmvorführungen, heimatkundlichen Gängen, 
jeweils verbunden mit Diskussionen.  
Der Zweck der Vereinigung ist die Förderung der Fürsorge für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, die 
Förderung der Völkerverständigung. 
(2) Ziele der Vereinigung sind: 
* die Entwicklung von Humanismus und Demokratie in unserer Gesellschaft zu unterstützen, 
* die Ursachen und Wurzeln rechtsextremistischer, neofaschistischer und antisemitischer Erscheinungen 

offenzulegen und zu bekämpfen, 
* der Diskriminierung aller Ausländer entschlossen zu begegnen, 
* Rassenhass und Völkerverhetzung mit politischen Mitteln entgegenzutreten und für ein friedliches 

Zusammenleben aller Völker zu wirken, 
* Jung und Alt die Erfahrungen des antifaschistischen Widerstandes zu vermitteln, der alle sozialen 

Schichten unseres Volkes und die verschiedensten politischen und weltanschaulichen Auffassungen 
einschließt,  

* die Tradition dieses Kampfes zu wahren,  
* den Opfern des Naziregimes und ihren Angehörigen bei der Wahrung ihrer Rechte zu helfen, 
* die Rehabilitierung aller Antifaschisten, Opfer des Stalinismus und Bürgerinnen und Bürger, die 

diskriminiert wurden, zu unterstützen. 
 (3) Die Vereinigung strebt zur Verwirklichung dieser Ziele die Zusammenarbeit mit anderen antifaschistisch-
demokratischen Vereinigungen im In- und Ausland an. 
Die Vereinigung ist Mitglied der Berliner VVN –BdA e.V. und unterstützt sie organisatorisch und finanziell. 
 

§ 3 
 
Gemeinnützigkeit und Selbstlosigkeit 
(1) Die Vereinigung ist selbstlos tätig und verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung von 1977 in der jeweils gültigen Fassung. Die 
Vereinigung ist nicht auf finanziellen Gewinn orientiert. 
(2) Die Mittel der Vereinigung dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 
(3) Die Mitglieder dürfen in dieser Eigenschaft keine Zuwendungen aus Mitteln der Vereinigung erhalten. Sie 
erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei der Auflösung der Vereinigung keine Anteile des Vermögens des Bundes. 
(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Vereinigung fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 
 

§ 4 
 
Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft können Personen erwerben, die das 14. Lebensjahr vollendet haben und durch eine 
schriftliche Beitrittserklärung Ziele und Satzung der Vereinigung anerkennen und unterstützen. 
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(2) Neben der Einzelmitgliedschaft ist auch eine korporative Mitgliedschaft von gesellschaftlichen Gruppen 
möglich, deren Tätigkeit aktiven Antifaschismus einschließt. 
(3) Personen, die die Vereinigung finanziell unterstützen wollen, können als fördernde Mitglieder aufgenommen 
werden. 
(4) Die Mitgliedschaft erlischt durch 
a) den Tod  des Mitglieds, 
b) Austritt; hierfür genügt eine Erklärung gegenüber dem Vorstand, 
c) Entzug der Mitgliedschaft auf Beschluss der Mitgliederversammlung bei 2/3 Stimmenmehrheit der anwesenden 
Mitglieder. Dem Mitglied ist dabei die Darlegung seiner Probleme zu ermöglichen. Gezahlte Mitgliedsbeiträge 
werden nicht zurückerstattet. 
 

§ 5 
 
Organe der Vereinigung  
Organe der Vereinigung sind: Der Vorstand, der erweiterte Vorstand, die Jahreshauptversammlung und die Ortsteil- 
bzw. Interessengruppen. 
 

§ 6 
 

Der Vorstand 
(1) Der Vorstand gemäß § 26 BGB besteht aus drei Mitgliedern. 
(2) Die Vereinigung wird gerichtlich und außergerichtlich von zwei Vorstandsmitgliedern gemeinsam vertreten. 
(3) Der Vorstand wird von der Jahreshauptversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt mit einfacher 
Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. Wiederwahl ist möglich. Der Vorstand bleibt im Amt, bis Neuwahl 
erfolgt. Scheidet ein Mitglied aus, so wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied für den Rest der Amtsdauer des 
ausgeschiedenen Mitglieds. 
 

§ 7 
 
Der erweiterte Vorstand 
(1) Dem erweiterten Vorstand gehören die Mitglieder des Vorstandes gemäß § 26 BGB sowie bis zu 4 weitere von 
der Jahreshauptversammlung gewählte Mitglieder an. Die Ortsteilgruppen bzw. Interessengruppen können je einen 
Vertreter entsenden. 
(2) Die Amtsdauer der Mitglieder des erweiterten Vorstandes beträgt zwei Jahre. Scheidet ein Mitglied des 
erweiterten Vorstandes während der Amtsperiode aus, so wählt dieser ein Ersatzmitglied. 
 

§ 8 
 
Die Mitgliederversammlung / Jahreshauptversammlung 
(1) Das höchste Organ der Vereinigung ist die Jahreshauptversammlung. Sie ist vom Vorstand jährlich spätestens 
zwei Wochen zuvor durch persönliche Einladung mittels Brief einzuberufen. Dabei ist die vom Vorstand 
festgesetzte Tagesordnung mitzuteilen. 
(2) Die Jahreshauptversammlung fasst ihre Beschlüsse - soweit nicht anders festgelegt ist - mit einfacher 
Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. Über die Beschlüsse ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 
Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
(3) Die Jahreshauptversammlung wählt den Vorstand und den erweiterten Vorstand. 
(4) Eine Mitgliederversammlung kann auf Vorschlag des Vorstandes einberufen werden. Sie muss auf Forderung 
von 1/3 der Mitglieder innerhalb von 6 Wochen einberufen werden. 

 
§ 9 

 
Ortsteilgruppen und Interessengruppen 
Die Vereinigung bildet auf Wunsch und nach Bedarf der Mitglieder Ortsteilgruppen und Interessengruppen. Sie 
werden durch Vorstände geleitet, deren personelle Zusammensetzung durch Wahl bestimmt wird. 
 

§ 10 
 
Finanzierung und Kontrolle 
(1) Die Finanzierung der Tätigkeit der Vereinigung erfolgt aus Beiträgen, Spenden und anderen Zuwendungen. Über 
die Höhe der Beiträge beschließt die Jahreshauptversammlung. 
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(2) Die Jahreshauptversammlung wählt eine Revisionskommission mit drei Mitgliedern. Diese prüft die Finanzen 
und legt einmal jährlich ihren Bericht vor. 
 

§ 11 
 
Satzungsänderungen 
Formale Änderungen auf Grund gesetzlicher Vorschriften kann der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit 
beschließen. 
Über eine Änderung der Satzung, den An- bzw. Zusammenschluss mit anderen Vereinigungen beschließt die 
Jahreshauptversammlung mit ¾ Mehrheit der anwesenden Mitglieder, wobei dieser Tagesordnungspunkt auf der 
Einladung zu vermerken ist. 
 

§ 12 
 
Auflösung der Vereinigung 
(1) Für den Beschluss, die Vereinigung aufzulösen, ist eine ¾ Mehrheit der auf der Jahreshauptversammlung oder 
außerordentlichen Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. In den Einladungen ist ein solcher 
Beschlussvorschlag anzukündigen. 
(2) Bei Auflösung der Vereinigung oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke ist das Restvermögen nach 
Vereinnahmung der Forderungen und Begleichung der Verbindlichkeiten und nach Einwilligung des Finanzamtes 
zuzuführen: 
Land Berlin, zu verwenden für die Gedenkstätte Köpenicker Blutwoche Juni 1933 
Puchanstr.12, 12555 Berlin-Köpenick. 


